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Оіезе entstehen insbesondere infolge der bereits dargestellten 
demagogischen Verbrämung der feindlichen Angriffe und der im 
Regelfall vorliegenden Bestrebungen, die Kontakte als private, 
der persönlichen Information dienende, zwischen Jugendlichen 
aus unterschiedlichen Gesellschaftssystemen bestehende Bezie
hungen auf gleicher Interessenbasis zu verschleiern.
Für die Führung de3 erforderlichen Beweises können unter an
derem solche Feststellungen bedeutsam sein wie

-die Kenntnisse der Kontaktperson Ober Programme, Plattfor
men oder andere programmatische bzw. aktionsbezogene Doku
mente der entsprechenden ausländischen Organisation;

- die dazu eingenommenen Positionen und der Grad der Identi
fizierung mit denselben;

- die grundsätzliche Haltung zur Staats- und Gesellschafts
ordnung der DDR und die sich daraus ergebende Obereinstim
mung mit den entsprechenden programmatischen Dokumenten der 
ausländischen Organisation;

- der Umfang der Teilnahme an Aktionen der ausländischen Orga
nisation im Operationsgebiet, wie Sitz- und Hungerstreiks, 
Mahnwachen, Unterschriftensammlungen, Postkartenaktionen, 
Kongresse und Pressekonferenzen»unter detaillierter Fest
stellung der damit gegen die DDR gerichteten Angriffe sowie 
der dabei durch die Kontaktperson vollzogenen konkreten 
Handlungen;

- die Orientierung zur Durchführung von Aktionen gegen die 
Staats- und Gesellschaftsordnung der DDR seitens der Kon
taktperson und die gegebenenfalls zugesicherte Unterstüt
zung ,

Können hinsichtlich der Kontaktperson solche Feststellungen 
getroffen werden, so kann in der Regel auch der zweifelsfreie 
Nachweis geführt werden, daß es sich bei ihr um eine Person 
im Sinne der Tatbestände der 09 99 und 100 StGB handelt, die 
in Rahmen des subversiven Mißbrauchs Jugendlicher tätig wurde. |
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